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an den Bundesminister für Inneres 

Anfrage 

betreffend Unterbringung des Grenzgendarmeriepostens Nikitsch/Burgenland 

Im März 1995 wurde vom Landesgendarmeriekommando Burgenland festgelegt, 
daß ein Grenzgendarmerieposten in Nikitsch aufgebaut werden sollte. Als Unterkunft 
hiefür wurde ein Haus in der Nikitscher Friedhofsgasse Nr. 2 ausfindig gemacht. 
Größe, infrastrukturelle Anforderungen und arbeitstechnische Bedingungen 
entsprachen genau den Vorstellungen. 

In einer Besprechung des Gemeinderates vom 8. September 1995 kam es zur 
Befürwortung dieses Standortes, und es wurde der Ankauf dieses Hauses durch die 
Gemeinde in Aussicht genommen. Es sollte hiefür ein Betrag bis 2,5 Mio. Schilling 
zur Verfügung gestellt werden. Laut Aussage von SP-Bürgermeister Johann Balogh 
würde die Grenzgendarmerie 60 S pro Quadratmeter Miete bezahlen sowie 
sämtliche Betriebskosten übernehmen. Das sind bei 400 Quadratmeter Nutzfläche 
des Hauses 24.000 S pro Monat bzw. 288.000 S pro Jahr. 

Kurze Zeit darauf tauchten Gerüchte auf, die Frau des SP-Bürgermeisters Balogh 
habe dieses Haus um 1,5 Mio. Schilling gekauft und auch bereits an das· 
Landesgendarmeriekommando vermietet. Nach den Informationen des Erstanfragers 
stimmt es jedenfalls, daß der Kauf durch die Frau des Bürgermeisters erfolgt ist. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten an den Bundesminister für Inneres folgende 

Anfrage: 

1. Ist Ihnen der dargestellte Sachverhalt um den Kauf des Hauses 
Friedhofsgasse 2 in Nikitsch für Zwecke der Grenzgendarmerie bekannt? 

2. Ist es richtig, daß dieses Haus durch die Frau des SP-Bürgermeisters Balogh zu 
einem Zeitpunkt gekauft worden ist, als die Vermietung an das . 
Landesgendarmeriekommando bereits sichergestellt war?' . 

3. Zu welchem Preis je Quadratmeter ist die Vermietung erfolgt? 
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4. Wie beurteilen Sie diese Vorgangsweise 
a) in rechtlicher und 
b) in politischer Hinsicht? 

5. Werden Sie gemäß § 84 StPO diesen Sachverhalt den Justizbehörden zur 
strafrechtlichen Prüfung übermitteln? 
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